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Kundmachung 
vom 18. Mai 2021 

der Beschlüsse Nr. 209/2018, 213/2018 und 
216/2018 bis 221/2018 des Gemeinsamen  

EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 26. Oktober 2018 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 27. Oktober 2018 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. Ap-
ril 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhän-
gen 1 bis 8 die Beschlüsse Nr. 209/2018, 213/2018 und 216/2018 bis 
221/2018 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 209/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2018/932 der Kommission vom 29. Juni 2018 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 in Bezug auf die 
Bestimmungen über Prüfungen mit portablen Emissionsmesssystemen 
(PEMS) und die Anforderungen an eine Typgenehmigung aufgrund 
von Vielstofffähigkeit1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
45zzl (Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32018 R 0932: Verordnung (EU) 2018/932 der Kommission vom 

29. Juni 2018 (ABl. L 165 vom 2.7.2018, S. 32)" 

 
1 ABl. L 165 vom 2.7.2018, S. 32. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/932 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 213/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 der Kommission vom 

4. Mai 2018 zur Festlegung technischer Informationen für die Berech-
nung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Basiseigen-
mitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 2018 bis 29. Juni 
2018 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versiche-
rungs- und der Rückversicherungstätigkeit3 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 1y (Durch-
führungsverordnung (EU) 2018/165 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"1z. 32018 R 0730: Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 der Kom-

mission vom 4. Mai 2018 zur Festlegung technischer Informationen 
für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen  

3 ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 6. 
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und Basiseigenmitteln für Meldungen mit Stichtagen vom 31. März 
2018 bis 29. Juni 2018 gemäss der Richtlinie 2009/138/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 
(ABl. L 123 vom 18.5.2018, S. 6)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/730 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen4. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
4 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



6 

Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 216/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Richtlinie (EU) 2018/970 der Kommission vom 18. Ap-

ril 2018 zur Änderung der Anhänge II, III und V der Richtlinie (EU) 
2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
technischer Vorschriften für Binnenschiffe5 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 47b 
(Richtlinie (EU) 2016/1629 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32018 L 0970: Delegierte Richtlinie (EU) 2018/970 der Kommission 

vom 18. April 2018 (ABl. L 174 vom 10.7.2018, S. 15)" 

 
5 ABl. L 174 vom 10.7.2018, S. 15. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Richtlinie (EU) 2018/970 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen6. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
6 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 217/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2018/1065 der Kommission vom 27. Juli 2018 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 hinsichtlich der 
automatischen Validierung in der Union erteilter Flugbesatzungslizen-
zen sowie hinsichtlich der Ausbildungsanforderungen für Start und 
Landung7 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66ne 
(Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32018 R 1065: Verordnung (EU) 2018/1065 der Kommission vom 

27. Juli 2018 (ABl. L 192 vom 30.7.2018, S. 31)" 

 
7 ABl. L 192 vom 30.7.2018, S. 31. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/1065 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen8. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
8 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 218/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2018/750 der Kommission vom 22. Mai 2018 

zur Berichtigung der polnischen Sprachfassung der Verordnung (EU) 
Nr. 1321/2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 
Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und 
Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für Organisati-
onen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen9 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66q 
(Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32018 R 0750: Verordnung (EU) 2018/750 der Kommission vom 

22. Mai 2018 (ABl. L 126 vom 23.5.2018, S. 1)" 

 
9 ABl. L 126 vom 23.5.2018, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2018/750 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen10. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
10 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 219/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 der Kommission vom 

14. Juni 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 474/2006 hin-
sichtlich der Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Union 
eine Betriebsuntersagung ergangen ist oder deren Betrieb in der Union 
Beschränkungen unterliegt11, ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66zab 
(Verordnung (EG) Nr. 474/2006 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32018 R 0871: Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 der Kom-

mission vom 14. Juni 2018 (ABl. L 152 vom 15.6.2018, S. 5)" 

 
11 ABl. L 152 vom 15.6.2018, S. 5. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2018/871 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
12 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 220/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission vom 

5. Juni 2018 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für 
eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäss 
der Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/495 
der Kommission13 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission 
wird der Durchführungsbeschluss (EU) 2015/495 der Kommission14 
aufgehoben, der in das EWR-Abkommen aufgenommen wurde und 
daher aus diesem zu streichen ist. 

3. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
13caf (Durchführungsbeschluss (EU) 2015/495 der Kommission) folgende 
Fassung: 

 
13 ABl. L 141 vom 7.6.2018, S. 9. 
14 ABl. L 78 vom 24.3.2015, S. 40. 
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"32018 D 0840: Durchführungsbeschluss (EU) 2018/840 der Kommission 
vom 5. Juni 2018 zur Erstellung einer Beobachtungsliste von Stoffen für 
eine unionsweite Überwachung im Bereich der Wasserpolitik gemäss der 
Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/495 der Kom-
mission (ABl. L 141 vom 7.6.2018, S. 9)" 

Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2018/840 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 27. Oktober 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen15. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
15 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 221/2018 

vom 26. Oktober 2018 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es empfiehlt sich, die Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu 

einem Europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige 
Lehrlingsausbildung16 in die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens einzubeziehen. 

2. Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher entsprechend geän-
dert werden. 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 4 Abs. 8 von Protokoll 31 zum EWR-Abkommen wird folgen-
der Gedankenstrich angefügt: 
"- 32018 H 0502: Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu einem 

Europäischen Rahmen für eine hochwertige und nachhaltige Lehr-
lingsausbildung (ABl. C 153 vom 2.5.2018, S. 1)" 

 
16 ABl. C 153 vom 2.5.2018, S. 1. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung an 
den Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach Art. 103 Abs. 1 des Abkommens 
in Kraft17. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Oktober 2018. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
17 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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